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SCHREIBEN VON SCHULTHEISS UND RAT VON LUZERN AN AMMANN [BZW.
STABFUEHRER ] UND RAT DER STADT ZUG

"Wir habent üch nechermaals . . . zugesahriben und angehaVLten 3 das angelegte
Verbott . . . unnd arrest an den Unseren Rudolff Schlump ff  an den Un¬
seren von Meyers Cappel widerumb uffzuheben Jnn ansechen unnd betrachtung das
er dessen darumben die Ueweren Clagtbar wie Jr uns widerumb zugesahriben by
dem wenigisten nüzit vermag unnd daran ganz unschuldig . Allso und darumben
ist an üch . . . unser . . . pitt . . . Jr Jnn . . . betrachtung gestalltsamme der
Sachen söllich Verbott widerumb ufflösen umtd Jnne den Unseren mit dem syni-
gen fry vemers unverspert verfahren zelassen . So dann die Uewem an die Un-
sem ettwas zu sprechen und zu forderen 3 da söllent Jr uns verthruwen das
wir nach denen mitlen trachten unnd Jnen das Jrig dazu sy recht hanndt gern
gevollgen lassen werdent . Wovem aber dis nachmaalen nüzit verfachen sonder
der unser nachmaalen klagtbar syn unnd blyben müeste werdent wir dann Jr uns
sölliches auch nit ver unguot hallten werdent 3 Jme durch ander mitel zu dem
synigen behollffen unnd berathen syen . .Dessen aber wir Lieber überhept syn
wellent ".

- Blatt 149 r  leerOriginal , mit Siegel AH 67 , 148 - 149
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